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Der neue Schweizerische Republikaner.
^
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Freytag?, den ; i Juli lZoi. Sechstes Quartal. Den 11 Thermidor IX.

Vollziehungs-Rath.
Beschluß vom 27. Juli.

Der Voll;. Rath — Infolge der ihm durch die Bot«

schafl des gesetzgebenden Raths vom9. Juli »8->i ertheil»

ten Vollmacht ;

In der Ueberzeugung daß unter der Anhäufung der

Last, welche in gegenwärtigem Augendlik durch Bezie»

hung der Zehndrüksiände für die Zehnkpflichtigen ent»

stünde, beynahe die Gesamtheit derselben erliegen müßte,

Nach Anhörung seines Finanzministers —
beschließt:

». Die Staatözchnden der verflossenen drey Jahre
1798, 179? und >8oc>, ßnd den Zehndpflichtigeu
erlassen.

2. Gegenwärtiger Beschluß soll gcdrukt, öffentlich be-

kannt gemacht, und dem Finanzminister zur Vollzic«
hung mitgetheilt werden.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, i;. Juni.
Fortsetzung.

(Beschluß des Thcilungsreglement der Allmcnt zu

Oberrifferschwyl.)

z. Es sollen alle Besitzer der ?; Gerechtigkeiten,

unter welchen folglich diejenige der Pfarrpfrunde be.

griffe» ist, sich innert der Aeitsrist von ic> Tagen von
der Bekanntmachung des gegenwärtigen Instruments
an gerechnet, bestimmt erk^vcn: cd sie ihren Antheil
an der Ailment ferners als Wei.dgang zu benutzen, oder
aber auf selbst beliebige Weise anzupflanzen und zu de.

werben wünschen. Wer sich innert dieser Zcjlftist nicht
bestimmt erklärt, muß sich gefallen lassen, auf welche

Seite er nach der Localttät und den Umständen < nach

Gu'.finden der im folgenden zftcll Art. erwähnten ;
Männer gestoßen werden wird.

4. Wenn aus der Gröffezahl des gusgemeffenen Lau»
des jeder a;ste Theil desselben berechnet ist, so läßt sich

aus den laut §. ;. gemachten Erklärungen der Gerech»
tigkeilsbesitzern die Zahl erheben, wie viel Land für
Beybehaltung des Waydgangs, und wie viel Land zur
Theilung desselben geordnet werden müsse. Zum Bey»
spiel: angenommen, daß das ausgemessene Land 7;
Jucharte« groß sey, so fallen auf jede Gerechtigkeit
; Jucharten Landes. Wenn nun i? Gerechtigkeiten
die Theilung begehren, und ; den Waydgang beyzu,
halten wünschen würden: so sielen den erster» z 6 uup
den leztern 59 Jucharren Landes zu.

5. Zufolge der aus dieser Berechnung sich ergebe«

nen Gröffezahl soll das ausgemessene Land in zwey
Theile getheilt wendest.

6. Jedoch in Voraussetzung der Ungleichheit dieser

s Theile, weil die Erklärungen laut §, nicht eben

zur Hälfte getheilt ausfallen werden, soll vorher zmi.
sehen beyden Parteyen der Theilenden mnd per Nicht«
theilenden durch das Loos entschieden werden, welche

Msrgenhald und welche Adendhalb ihren Haupttheil
zu suchen habe. Erst nach dieser Entscheidung taun
und soll die Gränzlinie gezogen werden, nach welcher
jeder Parthey der sie betreffende Theil der Aliment
zugemessen wird.

7. Diese Scheidungslim'e soll von dem Feldmesser,

mit Zuzug 5 sachkundiger, unpartheyischer Männer,
ohne fernere Einsprache dagegen, jedoch so gezogen

werden, daß der Brunnen, falls die Wayd benutzende

Parthey darauf beharret, in der leztern Theil fallen soll.

8. So wie diejenigen Gerechtigkeitsbcsitzer, welche
ihren Antheil ferner als Wcydgang zu benutzen wün.
scheu, denselben fernerhin gemeinschaftlich nach bishe.
riqcr Uebung weyden können, eben so sollen diejcni»

gen hingegen, welche den ihnen zugefallenen Antheil
nach eigenem Belieben anpflanzen und benutzen wollen,
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